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 Fachbereich Recht und Ordnung  vom: 10.11.2003 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Straßenverkehrsausschuss 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Einrichtung von stundenbeschränkten Parkplätzen in der Poststraße im Bereich des 
Amtsgerichtes bzw. der Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-Bönen-Bergkamen (GSW) 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 22.10.2003 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Dem Antrag wird dahingehend zugestimmt, dass vor dem Haupteingang des Amtsgerichtes 
und dem der Gemeinschaftsstadtwerke Kamen-Bönen-Bergkamen je zwei auf zwei Stunden 
beschränkte Parkplätze (montags bis freitags in der Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr) 
eingerichtet werden. 
 
  
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Mit Schreiben vom 22.10.2003 beantragt die CDU-Fraktion, den Tagesordnungspunkt 
 

„Einrichtung von Kurzzeitparkplätzen in der Poststraße“ 
 

für die Sitzung des Straßenverkehrsausschusses am 18.11.2003 vorzusehen. 
 
Die CDU-Fraktion begründet den Antrag damit, dass die Parkplätze am Amtsgericht häufig 
durch Dauerparker belegt sind. Dies bereite Bürgern, die kurzzeitig Angelegenheiten im 
Amtsgericht oder den GSW zu erledigen haben, unnötige Schwierigkeiten. Selbiges gelte 
auch für den Anlieferverkehr des dortigen Mehrfamilienhauses. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag der CDU-Fraktion zu folgen und vor den jeweiligen 
Eingängen des Amtsgerichts und der GSW je zwei auf zwei Stunden beschränkte Parkplätze 
(montags bis freitags in der Zeit zwischen 08.00 und 18.00 Uhr) einzurichten. 
Die Überwachung erfolgt über die Kontrolle der einzustellenden Parkscheiben.  
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Die o.g. zeitliche Vorgabe berücksichtigt die Geschäftszeiten des Amtsgerichts und der 
GSW. 
 
Seitens des Amtsgerichtes werden keine Bedenken gegen die Ausschilderung erhoben. 
Die GSW begrüßen ebenfalls die Kurzzeitparkplätze. 
 
Haushaltsmittel für die Beschilderungs- bzw. Markierungsmaßnahmen stehen unter 
Haushaltsstelle 631.000.94540 - Netzschluss „Innerer Ring“ - zur Verfügung. 
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